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Antrag auf Nutzungsüberlassung eines fremden Brennrechts

gemäß § 42a BranntwMonG *)

(Zutreffendes bitte ankreuzen oder ausfüllen)

	An die

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein

Postfach 10 03 62

63003 Offenbach a. M. 


	Der Antrag 

- für das nachfolgende Betriebsjahr -

muss spätestens

am 30. September 

der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (BfB) vorliegen




Antragsteller:

	Abgebende Brennerei:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Ordnungsnummer: _____/______/__________

Regelmäßiges Brennrecht: ___________ hl A.
	Übernehmende Brennerei:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Ordnungsnummer: _____/______/__________

Regelmäßiges Brennrecht: ___________ hl A.


Wir beantragen die Überlassung eines Brennrechts zur Nutzung durch eine

andere Brennerei gemäß § 42a BranntwMonG

Abschnitt A

Gemeinsame Angaben und Erklärungen der überlassenden und der übernehmenden Brennerei:

1
Die überlassende und die übernehmende Brennerei sind jeweils 




landwirtschaftliche Brennereien






 FORMCHECKBOX 

1.1
Die Nutzungsüberlassung gilt ab 01. Oktober 200...

1.1.2

für das gesamte regelmäßige Brennrecht in Höhe von .................................hl A.

 FORMCHECKBOX 


für einen Teil des regelmäßigen Brennrechts in Höhe von ...........................hl A.

 FORMCHECKBOX 

1.1.3

nur für das Betriebsjahr 200..../.....






 FORMCHECKBOX 











für ..... Betriebsjahre, und zwar bis zum Ende des Betriebsjahres 200.../....

 FORMCHECKBOX 


Hinweis:

Verlängerungen für mindestens 1 Betriebsjahr können vereinbart werden (s. hierzu Abschn. A 

Ziff. 6). Sie müssen jeweils bis spätestens zum 30. September für das / die nachfolgende (en) Betriebsjahr (e) bei der BfB von der überlassenden und der (den) übernehmenden Brennerei (en) schriftlich beantragt werden.

2
Für das zur Nutzung überlassene Brennrecht sollen folgende Rohstoffe eingesetzt werden:

1. ............................................ 2. ............................................... 3. ................................................

*) Wird das Brennrecht mehreren Brennereien in Teilmengen zur Nutzung überlassen, so ist für jede

    übernehmende Brennerei ein besonderer Antrag zu stellen.

3
Die Rohstoffe für den im Rahmen der Nutzungsüberlassung herzustellenden Branntwein sollen






ausschließlich von der übernehmenden Brennerei stammen

 FORMCHECKBOX 






ganz oder teilweise von der überlassenden Brennerei stammen

 FORMCHECKBOX 

4
Die Schlempe- und/oder Düngerverwertung im Rahmen der Nutzungsüberlassung soll 


durch die das Brennrecht überlassende Brennerei erfolgen






ganz oder teilweise






 FORMCHECKBOX 






nein








 FORMCHECKBOX 

5 Wir sind damit einverstanden, dass das im Rahmen der Nutzungsüberlassung anfallende 


Übernahmegeld auf das Konto der übernehmenden Brennerei gezahlt wird.

6 Uns ist bekannt, dass bei einer zeitlich befristeten Nutzungsüberlassung des Brennrechts 


von mehr als 10 Jahren § 70 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Absatz 2 der Brennereiordnung (BO)Anwendung 


findet. Die Regelung lautet wie folgt:


Eine Brennerei erlischt, wenn sie - bei Verschlussbrennereien unter Beachtung der §§ 71 bis 108 BO – nicht mehr ordnungsgemäß betrieben werden kann. Dies wird vermutet, wenn sie länger als zehn volle Betriebsjahre ununterbrochen außer Betrieb gewesen ist.


Die Brennerei erlischt nicht, wenn der Brennereibesitzer bis zum Schlusse des Betriebsjahres, in 


dem die mangelnde Betriebsfähigkeit der Brennerei festgestellt worden ist oder vermutet wird, der Zollstelle schriftlich in doppelter Ausfertigung erklärt, dass er das Brennereiunternehmen aufrechterhalte, und wenn er die Brennerei bis zum Ablauf des folgenden dritten Betriebsjahres wieder betriebsfähig herrichtet und in dem darauffolgenden Betriebsjahr den Betrieb wieder aufnimmt.

_______________________________________________________________________________________

Abschnitt B

Erklärungen der überlassenden Brennerei:

1
Mir/Uns ist bekannt, dass die Brennerei während der Dauer der Nutzungsüberlassung grundsätzlich 

betriebsfähig zu erhalten ist und die Voraussetzungen des § 25 BranntwMonG zum Zeitpunkt der 

Beendigung der Nutzungsüberlassung erfüllt sein müssen.

2
Mir /Uns ist bekannt, dass die Brennerei während der Dauer der Nutzungsüberlassung nur im Rahmen eines etwaigen zurückbehaltenen Brennrechtsteils genutzt werden darf.

_______________________________________________________________________________________

Abschnitt C 

Für die überlassende Brennerei:




Für die übernehmende Brennerei:

________________________________


________________________________

(Ort, Datum) 






(Ort, Datum)

____________________________________


____________________________________

Stempel/(Unterschrift)





Stempel/(Unterschrift)
_______________________________________________________________________________________

